
 

 

 

Nutzungsregeln - Trainingsgelände 

TRIAL4FUN-TRIALCLUB WESTSTEIERMARK 

Diese Regeln gelten für alle Fahrer, sowohl 
Vereinsmitglieder als auch Gastfahrer, welche auf 

dem Trainingsgelände trainieren wollen. 

 Das Gelände an der A2-Südautobahn ist auf bestimmte 

Zeit gepachtet und dient den Mitgliedern des Trialclub 

Weststeiermark zur Ausübung ihres Sportes. 

 Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein 

weist ausdrücklich darauf hin, dass der Trialsport mit 

Motorrädern als potentiell gefährliche Aktivität 

einzustufen ist. Es besteht daher die ständige Gefahr 

einer Verletzung bzw. Beschädigung des verwendeten 

Sportgerätes. 

Die Benützung des Trainingplatzes hat daher in jedem 

Fall die Unterzeichnung des clubinternen Haftungsaus-

schlusses zur Voraussetzung.  

Der Unterzeichner des clubinternen 

Haftungsausschlusses erklärt, dass er diesen 

verstanden hat und ihm  das Risiko einer 

Körperverletzung oder Sachbeschädigung jedenfalls 

bewußt ist. 

Somit hat jeder Benutzer seinen Fahrstil an das eigene 

Können anzupassen. 

Darüberhinaus wird seitens des Trialclub 

Weststeiermark keine Verantwortung für Verlust, 



Diebstahl oder Schaden an persönlichem Eigentum 

übernommen. 

 Jeder Benutzer und Besucher haftet bei Schäden 

gegenüber Dritten. Bei Unfällen kann gegenüber dem 

Verein, den Vereinsmitgliedern oder dem Vorstand des 

Vereines keine Schadenersatzforderung geltend gemacht 

werden. 

 Kinder und Jugendliche dürfen das Trainingsgelände nur 
unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer 
Person, die berechtigt ist, den Erziehungsberechtigten 
zu vertreten, benutzen! 

 Die verwendeten Motorräder müssen sich in einem 
technisch einwandfreiem Zustand befinden (kein 
Ölverlust, ausreichende Schalldämpfung etc.). 

 Abfälle jeglicher Art sind von jedem Benutzer bzw. 
Besucher mit nach Hause zu nehmen. 

 Beim Verlassen des Geländes ist das Einfahrtstor 

wieder zu verschließen! 

 Die Benützung des Trainingsgeländes durch Gastfahrer 
ist nur gestattet, wenn im Vorfeld das Einvernehmen 
mit dem Obmann oder dem Obmann-Stellvertreter 
hergestellt worden war!  

Weitere Regeln entnehmen Sie bitte dem Haftungs-
ausschluss, welcher vor Antritt des Trainings vom 
jedem Fahrer auszufüllen ist. 

 

Allfällige Anfragen bitte an den Obmann Richard Derigo 

unter Richard Derigo unter 0676 /84 722 7100 richten. 

Bis auf weiteres besteht derzeit keine Einschränkung 

der Benützungszeiten! 
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